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BETREFF 
 
Festlegung der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen für Kinder 
 
 

BESCHLUSSVORSCHLAG 
 
Die Mitglieder des Gemeinderates beschließen die Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2017/2018 
entsprechend der Empfehlung des gemeinsamen Kindergartenausschusses für die Regelgruppen und die 
Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, sowie für die Kinderkrippen und die Ganztagsbetreuung.  

Der Vorschlag des Kindergartenausschusses ist es, die Beiträge für sämtliche Betreuungsangebote um 6% 
anzuheben.  
 
 

PROBLEMBESCHREIBUNG/BEGRÜNDUNG/ALTERNATIVEN 
 
Die kirchlichen und kommunalen Spitzenverbände empfehlen eine Anhebung der Kindergartenbeiträge zum 
Kindergartenjahr 2017/2018  um 8 %.  
Diese Empfehlung beinhaltet die Regelgruppen und die Kinderkrippen. Für das Angebot mit Verlängerten 
Öffnungszeiten (VÖ) und die Ganztagsbetreuung liegt keine Empfehlung vor.  
 
Die Beiträge für die Krippengruppen im katholischen Kindergarten „St. Laurentius“ wurden seit 3 Jahren nicht 
mehr erhöht und die Beiträge für die Ganztagsbetreuung wurde 2016 ebenfalls nicht erhöht. 
 
Alle anderen Kindergartenbeiträge wurden im Kindergartenjahr 2016/2017 um 3% erhöht. 
 
Der Kindergartenausschuss hat sich in seiner Sitzung am 29.05.2017 für eine Erhöhung der 
Kindergartenbeiträge um 6% für das ganze Betreuungsangebot ausgesprochen. 
Der Kindergartenausschuss hat sich auf diesen Vorschlag geeinigt, weil das Beitragsniveau insgesamt 
stimmig ist und eine weitere Angleichung mit Nachbargemeinden stattfindet. 
Auch das Ziel der Kostendeckung von 20% der Kindergartenkosten durch Elternbeiträge sollte nicht aus den 
Augen verloren werden. Momentan liegt der Grad der Kostendeckung lediglich noch bei 11,34% der 
empfohlenen 20%. In früheren Jahren gab es dagegen schon Kostendeckungen von bis zu 15 %. 
 
Im Folgenden sind die vorgeschlagenen Beitragssätze im Einzelnen aufgeführt: 
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